
lassung auseinander: „Es mußte festgestellt werden, daß 
die erforderlichen Entlassungen bei Freisprüchen, Ein
stellungen usw. nicht zügig erfolgen und nicht frist
gemäß durchgesetzt werden. Entlassungen nach Frei
sprüchen und nach der Aufhebung des Haftbefehls 
dauern mitunter bis zu 2 Tagen, nicht zuletzt deswegen, 
weil die Entlassungsformalitäten bürokratisch sind und 
der Strafvollzug aus Beharrlichkeit und Schwerfälligkeit 
die Bedeutung der unverzüglichen Freilassung für den 
Betroffenen verkennt“.

'Die Frage der Übereinstimmung von Strafantrag und 
Urteil wird in der Praxis häufig diskutiert und ist dabei 
mancherlei Verzerrungen unterworfen, weil an ihre 
Lösung nicht grundsätzlich herangegangen wird. Teuber 
führte hierzu aus: „Zu der These, daß Strafantrag und 
Urteil sich als das notwendige Ergebnis sauber geführ
ter Ermittlungen, einer gut durchdachten Beweisauf
nahme und kämpferischer Plädoyers von Staatsanwalt 
und Verteidiger und richterlicher Urteilsbegründung 
darstellen, ist nach meiner Auffassung zu sagen, daß 
das beste Urteil und der beste Strafantrag diejenigen 
sein werden, die aus den notwendigen Voraussetzungen 
als übereinstimmendes Ergebnis hervorgehen. Hier darf 
es nicht zu einer Praxis kommen, daß die Gerichte aus 
vielen Erwägungen, vor allem aus falsch verstandener 
Unabhängigkeit in der Regel zu Urteilen kommen, die 
vom Strafantrag abweichen. Diese Bemerkungen er
scheinen mir auch deswegen angebracht, weil nicht 
jedes Unverständnis der Schöffen für die 'beantragte 
Strafe ein Signal dafür sein muß, daß das Verfahren 
nicht überzeugend durchgeführt wurde. Es gibt auch 
mitunter Schöffen, die gar nicht überzeugt werden 
können. Beim Stadtgericht Berlin wurde von Richtern 
die Auffassung vertreten, daß der Staatsanwalt die 
These, der Verteidiger die Antithese vorträgt und daß 
der Richter die Synthese schafft. Der Richter fühlt sich 
sozusagen als eine Art Schiedsrichter über die vorge
tragenen Meinungen. M. E. ist diese Betrachtung falsch. 
Bei richtiger Durchführung des gesamten Verfahrens, 
bei gut durchdachter Beweisaufnahme und kämpferi
schen Plädoyers muß es zu einer übereinstimmenden 
Urteilsfindung kommen, wenn alle Beteiligten im Inter
esse und zur Förderung unserer Arbeiter-und-Bauern- 
Macht an der Rechtsfindung beteiligt sind“.

Die Berliner Tagung ließ keinen Zweifel daran auf- 
kommen, daß die schon ohnehin von Richtern und 
Staatsanwälten zu lösenden großen und vielfältigen 
Aufgaben ständig wachsen. Über Möglichkeiten zur Be
wältigung dieser Aufgaben unter Berücksichtigung der 
derzeitigen Kadersituation führte Teuber aus: „Das 
schwierigste Problem, das ich sehe, ist: Wie können 
unsere Staatsanwälte bei der jetzigen Kadersituation 
alle gestellten Aufgaben erfüllen? Es ist richtig daß 
eine erhöhte fachliche Qualifizierung erforderlich ist 
und daß unsere Kader sich noch mehr fachliche Kennt
nisse erwerben müssen. Hier sollte aber auch einmal er
örtert werden, ob das System unseres Fernstudiums in 
seiner jetzigen Form dazu geeignet ist oder ob der Bogen 
nicht zu weit gespannt wird. Die Anforderungen beim 
Fernstudium sind nicht gering. Sie lasten unsere Staats
anwälte völlig aus und lassen ihnen kaum Zeit für 
kulturelle Bedürfnisse bzw. für ihre familiären Ver
pflichtungen. Darüber hinaus bringen die längeren 
Tagungen in Babelsberg, besonders bei einer jetzigen 
Beteiligung von etwa 50% unserer Staatsanwälte, zu
sätzliche Belastungen für die anderen Kollegen, die die 
anfallende Arbeit mit bewältigen müssen und die oftmals 
selbst Fernstudenten sind. Schon jetzt muß man auch 
daran denken, welche Schwierigkeiten in der Dienst
stelle auftreten, wenn eine größere Anzahl von Fern
studenten anläßlich der Ablegung des Staatsexamens 
für % Jahr aus der Arbeit ausscheidet. Das reißt 
Lücken in eine kontinuierliche, aber vor allem auch 
bessere und konzentrierte Arbeit. Von diesem Gesichts
punkt aus erscheint die Frage berechtigt, ob für die bei 
dem jetzigen Stand unserer Arbeit noch zu erfüllenden 
neuen Aufgaben der Algemeinen Aufsicht über die 
unbedingte allseitige Einhaltung der Gesetzlichkeit der 
Kaderbestand bzw. der Stellenplan ausreichend ist. Die 
Erörterung dieser Frage bedeutet nicht, daß wir uns der 
erhöhten Anforderung nicht bewußt sind, und daß wir 
etwa einen bequemen Weg suchen und gehen wollen. 
Unsere Staatsanwälte sind sich ihrer Verpflichtung be
wußt, sie sind stolz auf das in sie gesetzte Vertrauen

und wollen alle Kraft einsetzen, um ihre Aufgabe zu er
füllen. Aber man muß auch die Grenzen sehen, die der 
Erfüllung aller Aufgaben bei der jetzigen Kader
situation entgegenstehen“.

Der Staatssekretär im Ministerium der Justiz, 
Dr. T o e p 1 i t z , behandelte in seinem Diskussionsbei- 
trag zunächst das Verhältnis unseres Rechts zu dem 
Recht'in Westdeutschland: „Wir vertraten und vertreten 
die Auffassung, daß unsere Richter und Staatsanwälte 
mit dem Volk enger verbunden sind, als es jemals Rich
ter und Staatsanwälte in Deutschland waren. Wir ver
treten weiter die Auffassung, daß unsere Gesetze besser 
sind als die alten Justizgesetze aus dem vorigen Jahr
hundert, daß unsere Gerichtsverfahren auf einem 
höheren Niveau stehen als irgendein Gerichtsverfahren 
in Westdeutschland, weil in ihnen wirklich um die Fest
stellung der Wahrheit gerungen wird und Kapitalinter
essen keine Rolle für die Entscheidung spielen. Daraus 
ziehen wir die Schlußfolgerung, daß unser Recht ein 
Recht höheren Typus’ als das in Westdeutschland 
geltende Recht ist, und daß die bei uns sich ent
wickelnde sozialistische Gesetzlichkeit weit über jeder 
bürgerlichen Gesetzlichkeit steht, mag diese mit noch so 
vielen formalen rechtsstaatlichen Garantien versehen 
sein“.

Über die Würde des Gerichts und die Öffentlichkeit 
unseres Strafverfahrens führte Dr. Toeplitz aus: „Wir 
haben es nicht nötig, vor Gericht zu schimpfen. Wir 
vertreten eine gute Sache, die beste Sache, um die je
mals in Deutschland gekämpft wurde. Wer unseren 
Staat angreift oder zu untergraben beabsichtigt, den 
ziehen wir zur Verantwortung. In einem sachlichen und 
objektiven Verfahren beweisen wir seine Taten und 
seine Schuld. Jeder, der diesem Verfahren im Gerichts
saal oder am Lautsprecher folgt, soll die Überzeugung 
von der Gefährlichkeit des Verbrechens gewinnen, 
gleichzeitig aber auch die Überzeugung von der Ge
rechtigkeit und Unvoreingenommenheit unserer Justiz
organe. So dienen wir am besten unserem Staat. — 
Eine wichtige Frage ist die Öffentlichkeit des Ver
fahrens. Wir schaden dem Ansehen unserer Justiz und 
berauben uns selbst guter erzieherischer Mittel, wenn 
wir über die gesetzlichen Gründe hinaus die Öffentlich
keit bei Strafverfahren ausschließen. Nur wenn die 
Sicherheit des Staates, die öffentliche Ordnung oder 
Sittlichkeit gefährdet würde oder bestimmte geheim
zuhaltende Tatsachen zur Erörterung stehen, darf 
nicht öffentlich verhandelt werden. Über das Vorliegen 
dieser Voraussetzungen hat das Gericht zu entscheiden 
und nicht kurzer Hand die Öffentlichkeit auszuschließen, 
wenn irgendeine Stelle es anregt. Übertriebene Ge
heimniskrämerei auf diesem Gebiet bringt keinen 
Nutzen“.

Im Vordergrund der Diskussion standen prozessuale 
Fragen. Nur Staatsanwalt L e i m  von der Obersten 
Staatsanwaltschaft unternahm den Versuch, etwas 
über die Ursachen verbrecherischer Handlungen zu 
sagen: „Wir müssen bei Verbrechen gegen die Währung 
und gegen den innerdeutschen Handel auch die Ursachen 
dafür prüfen. Häufig sind die Ursachen nämlich das 
Versagen unserer Handelsorgane und unserer Indu
strie. Ein einfaches Beispiel dafür bildet die Stollen
backerei zu Weihnachten im Bezirk Karl-Marx-Stadt. 
Obwohl die Frauen ihre Stollen gern vier Wochen vor 
Weihnachten backen wollen, war es bisher in keinem 
Jahr möglich, die Zutaten dazu früher als höchstens 
14 Tage vor Weihnachten zur Verfügung zu stellen. Das 
Ergebnis war, daß geradezu Delegationen nach West
berlin entsandt wurden, um dort die Zutaten einzu
kaufen. Ein zweites, ebenso alltägliches Beispiel ist die 
Mode, in der wir bisher ständig eine gewisse Nach
trabpolitik betrieben haben. Erst nachdem sich 
Hunderte oder Tausende von Jugendlichen die Klei
dung, die sie für modern hielten, aus Westberlin be
sorgt hatten, ging unsere Industrie dazu über, diese 
Sachen auch bei uns herzustellen. Es wird in Zukunft 
notwendig sein, daß die zentralen Justizorgane eine 
engere Verbindung zu anderen zentralen Dienststellen 
und Ministerien unterhalten, um solche Dinge sofort zu 
signalisieren und sie darauf aufmerksam zu machen, 
daß durch ihre nachlässige Arbeit Menschen dazu ver
anlaßt werden, Handlungen zu begehen, die dann von 
der Justiz bestraft werden müssen“. Diese Ausführun-
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